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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.01.2007

Norm

EO §156

ZPO §50

Rechtssatz

1. Eine Räumung im Rahmen des Versteigerungsverfahrens ist nach § 156 EO auf Antrag des Erstehers dann zu

vollziehen, wenn dieser die Versteigerungsbedingungen erfüllt hat, der Zuschlag in Rechtskraft erwachsen ist und der

Verpflichtete noch nicht freiwillig geräumt hat.

2. Wurde die Räumung der Wohnung bereits vollzogen, mangelt es dem Rekurs gegen den Räumungsbeschluss an der

Beschwer.
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